
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

§ 1 Auftragserteilung 

1. Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB). Kunde im Sinne dieser AGB ist ein Unternehmer gemäß § 

14 BGB, der Ware kauft oder die Herstellung von Waren oder eine Leistung beauftragt. 

Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 2. Aufträge sowie Ergänzungen und 

Änderungen zu bereits erteilten Aufträgen, die nicht in Schriftform abgegeben werden, 

sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 3. Unsere AGB 

gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende 

Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich 

schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender 

Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen. 4. In Angeboten 

genannte Liefertermine sind lediglich annähernd und bedürfen einer endgültigen 

Bestätigung in der Auftragsbestätigung, um Vertragsinhalt zu werden. Die im Angebot 

genannten Preise sind Festpreise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

5. Sollte sich aufgrund von nachgereichten Unterlagen herausstellen, dass eine Lieferung 

durch uns nicht möglich ist, sind wir berechtigt, innerhalb von 2 Wochen nach 

Bestellungsbestätigung die Lieferung abzulehnen. 

§ 2 Spezifikation  

1. Der Lieferumfang wird durch unsere schriftliche Bestellungsbestätigung bestimmt. 2. 



 

Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf 

Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit 

vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die 

Änderungen für den Besteller zumutbar sind. 3. Für die Ausführung von Aufträgen nach 

Zeichnungen, Plänen, Skizzen, Handzetteln, Listen oder sonstigen Unterlagen gelten für 

uns stets diejenigen, welche uns vom Kunden oder seinem Beauftragten überlassen 

werden. Wir übernehmen nicht die Überprüfung der Richtigkeit dieser Unterlagen. Für 

fehlerhafte Angaben in ihnen, gleich welcher Art, tragen wir keine Verantwortung und 

sind in diesem Zusammenhang zu keinerlei Schadensersatzleistungen verpflichtet. Alle 

uns bekanntgegebenen Spezifikationen gelten mit den üblichen Toleranzen. Soweit die 

uns überlassenen Unterlagen zurückgefordert werden, können danach geltend gemachte 

Mängel jeglicher Art nicht anerkannt werden, falls dadurch die Überprüfung der Mängel 

unmöglich wird. 4. Die Verwendung von Normen bei Bestellungen dient lediglich der 

Warenbeschreibung und nicht als Zusicherung von Eigenschaften. 5. Soweit Lieferung mit 

Prüfzeugnissen von Vorlieferanten zugesagt wird, wird eine Haftung für die Richtigkeit 

solcher Prüfzeugnisse nicht übernommen, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart 

wird. 

§ 3 Zahlung 

1. Die Zahlung wird durch unsere schriftliche Bestellungsbestätigung bestimmt. 2. Schecks 

und Wechsel gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf 

immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Bei Hereinnahme von 

Wechseln werden die Bankspesen (Diskont- und Einziehung) berechnet. Sie sind sofort 



 

in bar zu zahlen. 3. Verzugszinsen berechnen wir mit 8 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 4. 

Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Kunde ist zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem 

gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 4 Lieferzeit  

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 

Fragen und die Einhaltung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Sofern nichts 

anderes vereinbart ist oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt, ist die 

von uns angegebene Lieferzeit lediglich als ungefähre Lieferzeit zu verstehen, 

handelsübliche Abweichungen im Liefertermin sind zulässig. 2. Lieferverzögerungen 

aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund anderer unvorhersehbarer und nicht durch uns 

zu vertretender Umstände wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel an 

Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten und insbesondere mangelnde 

bzw. nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Lieferanten, führen nicht zu unserem 

Verzug. Diese Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie während 

eines bereits bestehenden Verzugs eintreten. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich 

um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Dauert die 

Behinderung länger als sechs Monate, so sind wir und der Besteller nach Ablauf einer 

angemessenen Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils des 

Vertrages vom Vertrag zurückzutreten. 3. Setzt der Besteller uns im Falle unseres 



 

Verzuges eine angemessene Nachfrist, so ist er erst nach fruchtlosem Ablauf dieser 

Nachfrist zum Rücktritt berechtigt, es sei denn, es handelt sich um ein kaufmännisches 

Fixgeschäft oder der Besteller kann wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend 

machen, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist. 4. Die Einhaltung 

unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungs- gemäße Erfüllung der 

Verpflichtungen des Bestellers voraus. 5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder 

verletzt er sonstige Mitwirkungs- pflichten, so sind wir berechtigt, Ersatz für den uns 

daraus entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. 

Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 

Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug 

gerät. 6. Wird die Lieferzeit auf Wunsch des Bestellers verlängert, so können wir den 

Besteller mit den hieraus folgenden Kosten belasten. 7. Zu Teillieferungen sind wir 

berechtigt, sofern dem nicht ein erkennbares Inter- esse des Bestellers entgegensteht. 

§ 5 Mängelnspruche 

1. Die Gewährleistungsrechte (Mängelansprüche) des Bestellers setzen voraus, dass dieser 

gem. §377 HGB den gelieferten Gegenstand untersucht und Mängel ordnungsgemäß 

rügt. Rügen haben unter spezifizierter Angabe des Mangels zu erfolgen. 

2. Gewichts-, Maßangaben und technische Angaben in Zeichnungen, Prospekten, 

Abbildungen und sonstigen Unterlagen sind, soweit nichts anderes ausdrücklich 

vereinbart, nur ungefähre Angaben und stellen insbesondere keine 

Beschaffenheitsgarantien dar. 3. Wir behalten uns handelsübliche oder technisch nicht 

vermeidbare Abweichungen von physikalischen oder chemischen Größen sowie bei 



 

Bestellmengen je nach Artikel bis zu max. 10 % vor. Derartige Abweichungen sind keine 

Mängel. 4. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind von uns nach unserer Wahl 

unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der 

Verjährungsfrist einen Mangel aufweisen, sofern dieser bereits zum Zeitpunkt des 

Gefahrübergangs vorlag. Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel und Schäden, 

soweit diese entstanden sind durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 

fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche 

Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, 

Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, 

elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern die Schäden nicht auf unser 

Verschulden zurückzuführen sind. 5. Rügt der Besteller aus Gründen, die von uns nicht zu 

vertreten sind, zu Unrecht das Vorliegen eines von uns zu vertretenden Mangels, so sind 

wir berechtigt, die uns entstandenen angemessenen Aufwendungen für die 

Mangelbeseitigung oder - feststellung dem Besteller zu berechnen. 6. Ansprüche des 

Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, 

soweit sich die Aufwendungen durch nachträgliche Verbringung des gelieferten 

Gegenstandes an einen anderen Ort als den ursprünglichen Leistungsort (Erfüllungsort) 

erhöhen. Wir sind berechtigt, den Besteller mit derartigen Mehrkosten zu belasten. 7. 

Sachmängelansprüche des Bestellers verjähren in 12 Monaten ab Ablieferung oder, 

sofern eine solche vorgesehen ist, ab Abnahme. Es gelten jedoch die gesetzlichen 

Verjährungsfristen für Mangelansprüche, soweit diese per Gesetz länger als 24 Monate 



 

sind und sich nichts Gegenteiliges aus diesen Lieferbedingungen ergibt, so z.B. für Sachen, 

die für Bauwerke üblicherweise verwendet worden sind (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 b) BGB), für 

den Rückgriffsanspruch (§§ 478, 479 BGB) und für Bauten und Baumängel (§§ 634 a Abs. 

1 Nr. 2, 438 Abs. 1 Nr. 2 a) BGB) sowie im Falle vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Mängelverursachung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. 8. Ist im Vertrag, 

sei es auch nur alternativ, die Dauer der Gewährleistungsfrist nach Betriebsstunden 

bemessen, zählen alle Betriebsstunden von der Ingebrauchnahme der Anlage an mit, 

auch soweit sie vor dem normalen Verjährungsbeginn gefahren worden sind. 9. Bevor 

der Besteller weitere Ansprüche oder Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, 

Aufwendungsersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur 

Nacherfüllung innerhalbangemessener Frist zu geben, soweit wir keine anderslautende 

Garantie abgegeben haben. Nur in dringenden Fällen der Betriebssicherheit und zur 

Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, hat 

der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von 

uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Schlägt die Nacherfüllung trotz 

wenigstens zweimaligem Nacherfüllungsversuch fehl, ist die Nacherfüllung unmöglich, 

verweigern wird diese oder ist sie dem Besteller unzumutbar, so kann der Besteller vom 

Vertrag zurücktreten oder die Vergütung herabsetzen (mindern). Für die 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch den Besteller gilt § 9 dieser 

Lieferbedingungen. 

10. Für Rechtsmängel gilt zusätzlich: 

(i) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind wir lediglich verpflichtet, die Lieferung im 



 

Lande des Lieferortes frei von Rechten Dritter zu erbringen. 

(ii) Im Falle einer von uns zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter können 

wir nach unserer Wahl entweder auf unsere Kosten ein für die vereinbarte oder 

vorausgesetzte Nutzung ausreichendes Nutzungsrecht erlangen und dem Besteller 

gewähren, oder die Liefersache so ändern, dass 

das Schutzrecht nicht verletzt wird oder die Liefersache austauschen, soweit hierdurch die 

vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung des Liefergegenstandes durch den Besteller 

nicht beeinträchtigt wird. 

(iii) Ist uns dies nicht möglich oder unzumutbar, so stehen dem Besteller die gesetzlichen 

Ansprüche 

und Rechte zu. Für Ansprüche auf Schadensersatz gilt § 9. 

11. Der Verkauf gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeder Gewährleistung. 

§ 6 Höhere Gewalt 

Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtung durch den Eintritt von äußeren, 

betriebsfremden Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen 

des Falles unzumutbaren Sorgfalt nicht voraussehen und abwenden konnten - gleich, ob 

in unserem Lieferwerk oder bei unserem Unterlieferanten eingetreten -, z. B. 

Betriebsstörungen, Arbeitskampfmaßnahmen, behördliche Maßnahmen oder Fälle 

höherer Gewalt, und wenn dadurch die Lieferung unmöglich wird oder unter Beachtung 

des Inhalts des Schuldverhältnisses und des Gebotes von Treu und Glauben die 

Leistungserbringungen in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des 

Käufers stehen und wir uns darauf berufen, so werden wir von der Leistung frei. Wird die 



 

Lieferung nicht unmöglich, so verlängert sich bei Vorliegen der oben angegebenen 

Umstände die Lieferzeit in angemessenem Umfange. Ein Rücktritt vom Vertrag ist 

ausgeschlossen, es sei denn, die Verzögerung der Auslieferung dauert voraussichtlich 

länger als 6 Monate. 

§ 7 Annullierungskosten 

Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir 

unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 

10 % des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen 

Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines 

geringeren Schadens vorbehalten. 

§ 8 Abnahme und Gefahrenübergang 

1. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware abzunehmen. 2. Der Kunde ist berechtigt, die Ware 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang einer Bereitstellungsanzeige oder sonstiger 

Mitteilung am Übergabeort zu prüfen. Der Besteller hat die Pflicht, den Liefergegenstand 

innerhalb derselben Frist abzunehmen, es sei denn, er ist unverschuldet vorübergehend 

zur Annahme verhindert. 3. Bleibt der Besteller mit der Abnahme der Ware länger als zwei 

Wochen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig im 

Rückstand, so sind wir nach Setzen einer Nachfrist von weiteren zwei Wochen berechtigt, 

vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung zu verlangen. 

Des Setzens einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Besteller die Abnahme ernsthaft 

oder endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung des 

Kaufpreises nicht imstande ist. 4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 



 

Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, im Falle des Versendungskaufes mit 

der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den Kunden über. Der 

Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Abnahme ist. 

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 

UNKaufrechts finden keine Anwendung. 2. Erfüllungsort ist Frechen. 3. Ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Hauptsitz in Frechen. 

Dasselbe gilt auch dann, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 

Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind außerdem berechtigt, am Hauptsitz des 

Kunden zu klagen. 4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde 

gegenüber uns oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Schriftform. Die 

Übertragungen von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem mit uns geschlossenen 

Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung. 5. Sollten eine 

oder mehrere Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AGB 

unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

dadurch nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Bestimmung gilt schon hiermit 

als durch eine neue, wirksame ersetzt, die möglichst denselben rechtlichen und 

wirtschaftlichen Zweck erfüllt. Gleiches gilt für eine nicht gesehene Regelungslücke in 

diesen Bestimmungen. 


